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1. Einleitung und Rechtsquellen

Das Recht, den Umgang mit den Anga-
ben zur eigenen Person überschaubar zu 
machen, ist ein Erfordernis, das für die 
moderne Gesellschaft der letzten Jahr-
zehnte immer wichtiger wurde. Grundle-
gendes Bedürfnis ist es folglich, dass die 
Verarbeitung dieser Daten unter Wah-
rung der Rechte, der Grundfreiheiten und 
der Würde der betroffenen Person, mit 
besonderem Augenmerk auf die Privat-
sphäre, die persönliche Identität und das 
Recht auf Datenschutz, erfolgt.

Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, 
hat der Staat, auch in Durchführung von 
EU-Richtlinien, verschiedene Rechtsvor-
schriften erlassen. Mit der Zeit wurden 
sie aber so zahlreich, dass die Materie 
nicht mehr überschaubar war. Um dieser 
Gesetzesflut entgegenzuwirken, hat der 
Gesetzgeber den so genannten Daten-
schutzkodex erlassen, mit dem alle bis 
dahin erlassenen Einzelbestimmungen 
zusammengefasst und einige Neuerun-
gen eingeführt worden sind. Der Daten-
schutzkodex - er wird im folgenden Text 
als Kodex bezeichnet - wurde mit Legis-
lativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, 
erlassen. Er ist für alle bindend, die 
ihre Tätigkeit auf italienischem Staats-
gebiet ausüben, also auch für alle 
Non-Profit-Organisationen. Der italieni-
sche Text des Kodexes kann auf der 
Webseite der Datenschutzbehörde 
(www.garanteprivacy.it unter der Rubrik 

“normativa”) abgerufen werden, eine Über-
setzung ins Deutsche auf der Webseite 
des Landesamtes für Sprachangelegen-
heiten (www.provincia.bz.it/avvocatura/
0302/de/uebersetze.htm).

2. Grundsätze der Datenverarbeitung
(Artikel 3 und 11 des Kodexes)

In der Absicht, die persönliche Würde 
aller Menschen so weit als möglich zu 
wahren, baut der Kodex auf folgende 
Grundsätze:

• die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten muss auf das Notwen-
digste beschränkt werden, das heißt, 
nur die Verarbeitung unentbehrlicher 
Daten ist erlaubt (als unentbehrlich 
gelten jene Daten, die nicht über die 
Zwecke, für die sie erhoben oder ver-
arbeitet werden, hinausgehen);

• der Schutz ist in all jenen Fällen zu 
verstärken, in denen personenbezo-
gene Daten mit Informationssyste-
men verarbeitet werden;

• es muss darauf geachtet werden, 
dass die verarbeiteten Daten richtig, 
vollständig und aktualisiert sind und 
nicht länger als notwendig aufbe-
wahrt werden.

Werden diese Grundsätze nicht beach-
tet, so ist die Datenverarbeitung rechts-
widrig.
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3. Schlüsselwörter
(Artikel 4 des Kodexes)

Datenverarbeitung: jeder auch ohne 
elektronische Mittel ausgeführte Vor-
gang oder jede Vorgangsreihe in 
Zusammenhang mit der Erhebung, 
Speicherung, Organisation, Aufbewah-
rung, Abfrage, Verarbeitung im engeren 
Sinn, Änderung, Auswahl, Auslese, Ver-
gleichung, Verwendung, Verknüpfung, 
Sperrung, Übermittlung, Verbreitung, 
Löschung und Vernichtung von Daten, 
auch wenn sie nicht in einer Datenbank 
gespeichert sind;

Personenbezogene Daten: alle Informa-
tionen über eine bestimmte natürliche 
Person, juristische Person, Körperschaft 
oder Vereinigung oder eine solche, die 
durch Bezugnahme auf irgendeine 
andere Information, auch eine persön-
liche Kennnummer, auch nur indirekt 
bestimmbar ist;

Sensible Daten: jene personenbezoge-
nen Daten, welche Aufschluss geben 
können über die rassische und ethnische 
Herkunft, die religiöse, die philosophi-
sche oder eine andere Weltanschauung, 
die politischen Anschauungen, die Mit-
gliedschaft bei einer Partei, Gewerk-
schaft, Vereinigung oder Organisation 
mit religiöser, philosophischer, politi-
scher oder gewerkschaftlicher Ausrich-
tung oder den Gesundheitszustand oder 
das Sexualleben einer Person;

Verbreitung: das Zugänglichmachen 
personenbezogener Daten für unbe-
stimmte Außenstehende in jedweder 

Form, auch durch Bereitstellen oder 
Bereithalten zur Abfrage;

Übermittlung: das Zugänglichmachen 
personenbezogener Daten für eine oder 
mehrere bestimmte außenstehende Per-
sonen – also Personen, die nicht die 
betroffene Person, der Vertreter des 
Rechtsinhabers in Italien, der Verant-
wortliche und die Beauftragten sind - 
in jedweder Form, auch durch Bereit-
stellen oder Bereithalten zur Abfrage.

4. Information
(Artikel 13 des Kodexes)

Bevor die Non-Profit-Organisation mit 
der Datenverarbeitung beginnt, muss sie 
der Person, bei der die personenbezo-
genen Daten erhoben werden, mündlich 
oder schriftlich alle Informationen ertei-
len, die in Artikel 13 des Kodexes vor-
geschrieben sind. Die wichtigsten sind:

• der Zweck und die Modalitäten der 
Verarbeitung, für welche die Daten 
bestimmt sind;

• ob es sich um eine obligatorische oder 
freiwillige Mitteilung der Daten handelt;

• die möglichen Folgen einer Antwort- 
verweigerung;

• die Angabe der Personen oder Personen-
gruppen, denen die Daten übermittelt 
werden können oder die als Verantwort-
liche oder Beauftragte davon Kenntnis 
erlangen können sowie die Angabe des 
Umfangs der Datenverbreitung;
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• das Recht der betroffenen Person 
auf Zugriff auf die personenbezoge-
nen Daten, auf deren Aktualisierung, 
Berichtigung, Ergänzung, Löschung 
usw. sowie darauf, sich aus legitimen 
Gründen der Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten und dem Versand 
von Werbematerial zu widersetzen;

• die Angabe der Erkennungsdaten des 
Rechtsinhabers und, falls namhaft 
gemacht, der verantwortlichen Person.

Da jede Non-Profit-Organisation bei der 
Datenverarbeitung ihre eigenen Zwecke 
verfolgt und eigene Modalitäten anwen-
det, ist es nicht möglich, einen allgemein 
gültigen Vordruck für die Information 
zur Verfügung zu stellen. Die betroffene 
Person muss nämlich jeweils über die 
konkrete Verarbeitung der sie betref-
fenden Daten informiert werden, und 
diese ist gezwungenermaßen von Orga-
nisation zu Organisation verschieden.

5. Weitere Vorschriften für Non-
Profit-Organisationen 
(Artikel 23 - 27 des Kodexes)

5.1. Bevor die Organisation allgemeine 
personenbezogene Daten verarbeitet, 
muss sie immer die schriftliche Einwil-
ligung der betroffenen Person einholen 
oder wenigstens schriftlich festhalten, 
dass die Person ausdrücklich ihre Einwilli-
gung gegeben hat. Von dieser Pflicht aus-
genommen sind einige besondere Fälle 
(Artikel 24 des Kodexes); die wichtigsten 

davon sind, wenn die Verarbeitung 

• erforderlich ist, um eine Pflicht zu 
erfüllen, die mit Gesetz oder Verord-
nung des Staates oder vom Gemein-
schaftsrecht vorgeschrieben ist;

• erforderlich ist für die Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder für die 
Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen, die auf Antrag der betrof-
fenen Person erfolgen;

• Daten aus Quellen betrifft, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind (öffent-
liche Register, Verzeichnisse oder Doku-
mente, die allgemein zugänglich sind);

• zum Schutz des Lebens oder der 
körperlichen Unversehrtheit Dritter 
erforderlich ist;

• von Vereinen, Körperschaften oder 
Einrichtungen ohne Gewinnabsicht - 
auch von nicht anerkannten - in Hin-
sicht auf Personen, die regelmäßigen 
Kontakt zu ihnen haben oder Mit-
glieder sind, durchgeführt wird, um 
bestimmte legitime Zwecke zu ver-
folgen, die vom Gründungsakt, von 
der Satzung oder vom Kollektivver-
trag festgelegt sind, und zwar im 
Rahmen von Verwendungsmodalitä-
ten, die ausdrücklich mit einer Ent-
scheidung festgelegt werden, die den 
betroffenen Personen anlässlich der 
Information bekannt zu geben ist. 
Für die Übermittlung an Außenste-
hende und für die Verbreitung ist 
jedoch die Einwilligung erforderlich.
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5.2. a) Verarbeitet die Organisation 
aber außer allgemeinen personenbezo-
genen Daten auch sensible Daten, so 
muss sie in der Regel vorher die schriftli-
che Einwilligung der betroffenen Person 
(es genügt also nicht, die Einwilligung 
schriftlich festzuhalten) und die Erlaub-
nis der Datenschutzbehörde (Behörde, 
die zur Überwachung der Einhaltung des 
Kodexes eingesetzt wurde) einholen. 

Der Antrag auf Erlaubnis darf nur auf 
dem von der Datenschutzbehörde bereit-
gestellten Vordruck abgefasst werden. 
Er kann durch Fernübertragung, per 
Telefax oder mit Einschreiben übermit-
telt werden. Die Datenschutzbehörde 
teilt ihre Entscheidung, einschließlich 
bestimmter Maßnahmen und Vorkehrun-
gen, die der Rechtsinhaber treffen muss, 
innerhalb von 45 Tagen mit; äußert sie 
sich innerhalb dieser Frist nicht, so gilt 
der Antrag als abgelehnt.

Die Datenschutzbehörde kann auch eine 
Sammelerlaubnis für bestimmte Kate-
gorien von Rechtsinhabern oder Verar-
beitungen erteilen. Bisher hat sie zwei 
solcher Sammelerlaubnisse ausgestellt, 
die für Non-Profit-Organisationen inte-
ressant sind: die Erlaubnis Nr. 2/2005 
und die Erlaubnis Nr. 3/2005, beide vom 
21.12.2005. Mit ihnen wird den Non-
Profit-Organisationen erlaubt, sensible 
Daten zu den in der jeweiligen Satzung 
vorgesehenen Zwecken zu verarbeiten. 
Sie gelten bis zum 30.6.2007. Bis zu 
diesem Tag brauchen die Rechtsinhaber 
aller Verarbeitungen, die in den Anwen-

dungsbereich der genannten Sammel-
erlaubnisse fallen, nicht jedes Mal bei 
der Datenschutzbehörde die Erlaubnis 
beantragen. Sie müssen sich jedoch 
bei der Verarbeitung an die Vorschrif-
ten der sie betreffenden Sammelerlaub-
nis halten. Die Erlaubnisse können auf 
der Webseite der Datenschutzbehörde 
(www.garanteprivacy.it unter der Rubrik 
“normativa”) abgerufen werden.

b) Es gibt außerdem Fälle, in denen sen-
sible Daten ohne Einwilligung der betroffe-
nen Person, jedoch immer mit Erlaubnis der 
Datenschutzbehörde verarbeitet werden 
dürfen. Die wichtigsten Fälle sind:

• wenn die Verarbeitung von Vereinen, 
Körperschaften oder Einrichtungen 
ohne Gewinnabsicht - auch von nicht 
anerkannten - mit politischer, philoso-
phischer, religiöser oder gewerkschaft-
licher Ausrichtung, einschließlich der 
politischen Parteien oder Bewegungen, 
in Hinsicht auf Personen, die regelmä-
ßigen Kontakt zu ihnen haben oder 
Mitglieder sind, durchgeführt wird, um 
bestimmte legitime Zwecke zu ver-
folgen, die vom Gründungsakt, von 
der Satzung oder vom Kollektivvertrag 
festgelegt sind; Bedingung ist, dass die 
Daten nicht Außenstehenden mitge-
teilt oder verbreitet werden und dass 
die Vereinigung, Körperschaft oder 
andere Einrichtung geeignete Garan-
tien für diese Verarbeitung bietet;

• wenn die Verarbeitung zum Schutz des 
Lebens oder der körperlichen Unver-
sehrtheit Dritter erforderlich ist.
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c) Weder die schriftliche Einwilligung noch 
die Erlaubnis der Datenschutzbehörde ist 
erforderlich, wenn die Verarbeitung 

• Daten über Mitglieder religiöser Glau-
bensgemeinschaften betrifft, die zu 
rein religiösen Zwecken regelmäßigen 
Kontakt zu diesen Gemeinschaften 
haben, und wenn diese Verarbeitung 
von den entsprechenden Organen oder 
zivilrechtlich anerkannten Einrichtun-
gen durchgeführt wird, vorausgesetzt, 
dass die Daten nicht außerhalb der 
betreffenden Gemeinschaft verbreitet 
oder übermittelt werden;

• Daten über den Beitritt von Gewerk-
schaften oder Berufsvereinigungen 
oder -organisationen zu anderen 
gewerkschaftlichen oder Berufsver-
einigungen, -organisationen oder 
-verbänden betrifft.

5.3. Daten, die Aufschluss über den 
Gesundheitszustand geben können, dürfen 
auf keinen Fall verbreitet werden.

5.4. Einstellung der Tätigkeit

Stellt die Non-Profit-Organisation ihre 
Tätigkeit und folglich auch endgültig 
die gesamte Verarbeitung personenge-
bundener Daten ein, wird Artikel 16 des 
Kodexes angewandt. Dieser schreibt vor, 
dass die Daten

• vernichtet werden müssen;

• einem anderen Rechtsinhaber abge-
treten werden dürfen, sofern sie für 
eine Verarbeitung bestimmt sind, die 
mit den Zwecken vereinbar ist, für 

die sie erhoben wurden;

• für den rein persönlichen Gebrauch 
aufbewahrt, aber nicht für die syste-
matische Übermittlung oder die Ver-
breitung bestimmt werden dürfen;

• für geschichtliche, statistische oder 
wissenschaftliche Zwecke aufbewahrt 
oder abgetreten werden dürfen.

5.5. Widerrufbarkeit der Einwilligung

In den Datenschutzbestimmungen ist 
nicht ausdrücklich vorgesehen, dass die 
Einwilligung widerrufen werden kann. 
Artikel 7 des Kodexes sieht jedoch 
zwei damit grundsätzlich zusammen-
hängende Möglichkeiten vor:

• das Recht zu verlangen, dass wider-
rechtlich verarbeitete Daten gelöscht, 
anonymisiert oder gesperrt werden; 

• das Recht, sich ganz oder teilweise 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu widersetzen. Zur Wahrneh-
mung dieses Rechts muss es sich 
zwar nicht um widerrechtlich verar-
beitete Daten handeln, aber es muss 
nachgewiesen werden, dass legitime 
Gründe vorliegen.

6. Verarbeitende Personen
(Artikel 28 - 30 des Kodexes)

Mit dem Kodex werden verschiedenen 
hier angeführten Personen bestimmte 
Pflichten und Rechte in Zusammenhang 
mit der Datenverarbeitung zugewiesen:
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Rechtsinhaber: bei Non-Profit-Organisa-
tionen gilt als Rechtsinhaber die gesamte 
Organisation oder die Außenstelle mit 
absolut autonomer Entscheidungsbefugnis 
in Bezug auf die Zwecke und die Modali-
täten der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und auf die verwendeten Mittel, 
einschließlich der Sicherheitsfrage;

Verantwortliche oder Verantwortlicher 
ist die Person, die vom Rechtsinhaber mit 
der Datenverarbeitung betraut werden 
kann und die auf Grund ihrer Erfah-
rung, Fähigkeit und Zuverlässigkeit aus-
reichende Sicherheit bietet, dass die 
Bestimmungen über die Datenverar-
beitung, einschließlich jener über die 
Datensicherung, eingehalten werden. 
Verantwortliche müssen sich an die Wei-
sungen des Rechtsinhabers halten; die 
genauen Aufgaben müssen von diesem 
bei der Ernennung schriftlich festgehal-
ten werden;

Beauftragte oder Beauftragter ist die 
natürliche Person, die die Verarbeitungs-
vorgänge effektiv durchführt. Diese 
Person muss unbedingt die schriftliche 
Erlaubnis des Rechtsinhabers oder Ver-
antwortlichen zur Verarbeitung haben. 
Sie ist dem Rechtsinhaber oder Verant-
wortlichen direkt unterstellt und hat 
sich an deren Weisungen zu halten;

betroffene Person: die natürliche Person, 
juristische Person, Körperschaft oder Ver-
einigung, auf die sich die personenbezo-
genen Daten beziehen.

7. Schutzmaßnahmen
(Artikel 31 - 36 und Anhang B des Kodexes)

Der Rechtsinhaber ist dafür verantwort-
lich, dass verarbeitete oder zu verar-
beitende personenbezogene Daten so 
aufbewahrt und überwacht werden, 
dass die Gefahr einer Vernichtung oder 
eines Verlusts, eines unbefugten Zugriffs 
oder einer unbefugten Verarbeitung 
durch geeignete Schutzmaßnahmen auf 
ein Minimum reduziert wird.

Im Kodex werden die so genannten Min-
destsicherheitsmaßnahmen, mit denen 
ein Mindestmaß an Schutz für die 
personenbezogenen Daten gewährleis-
tet werden kann, detailliert angeführt; 
dabei wird zwischen Verarbeitung mit 
elektronischen Mitteln und Verarbei-
tung ohne elektronische Mittel unter-
schieden.

a) Die Verarbeitung ohne elektronische 
Mittel wird durch Artikel 35 des Kode-
xes geregelt. Die wichtigsten Mindest-
sicherheitsmaßnahmen sind:

• periodische (wenigstens jährliche) 
Aktualisierung der schriftlichen Fest-
legung des Verarbeitungsbereichs für 
die einzelnen Beauftragten oder die 
Organisationseinheiten;

• Festlegung von Verfahren zur ange-
messenen Verwahrung der Akte und 
Dokumente, die den Beauftragten zur 
Ausführung ihrer Aufgaben anver-
traut sind.
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b) Die Verarbeitung mit elektronischen 
Mitteln wird durch Artikel 34 des Kode-
xes geregelt. Die wichtigsten Mindest-
sicherheitsmaßnahmen sind:

• periodische (wenigstens jährliche) 
Aktualisierung der schriftlichen Fest-
legung des Verarbeitungsbereichs für 
die einzelnen Beauftragten und für 
die mit der Verwaltung oder Instand-
haltung der elektronischen Mittel 
betrauten Personen;

• Schutz der elektronischen Mittel und 
der Daten vor unrechtmäßiger Daten-
verarbeitung und vor unerlaubtem 
Zugriff so wie vor bestimmten Infor-
matikprogrammen (zum Beispiel durch 
Verwendung von Passwörtern);

• die Erstellung und periodische Aktuali-
sierung eines Sicherheitsplanes, wenn 
sensible Daten verarbeitet werden. 
Der Sicherheitsplan muss am Sitz der 
Non-Profit-Organisation aufbewahrt 
werden, alle Angaben laut Anhang 
B Ziffer 19 des Kodexes enthalten, 
jährlich bis zum 31. März aktualisiert 
werden und im eventuell erforder-
lichen Bilanzbegleitbericht erwähnt 
werden.

Die wichtigsten Angaben, die der Sicher-
heitsplan enthalten muss, sind:

• das Verzeichnis der Verarbeitungen 
von personenbezogenen Daten;

• die Verteilung der Aufgaben und der 
Verantwortung im Bereich der Ein-
richtungen, die mit der Datenverar-
beitung betraut sind;

• die Abschätzung der Risiken, denen 
die Daten ausgesetzt sind;

• die Maßnahmen, die zu treffen sind, 
um die Unversehrtheit und die Ver-
fügbarkeit der Daten sowie die 
Sicherheit der Bereiche und Räume, 
die für die Verwahrung und Zugäng-
lichkeit dieser Daten relevant sind, 
zu gewährleisten;

• die Planung von Schulungen für die 
mit der Verarbeitung Beauftragten.

8. Verstöße gegen den Kodex
(Artikel 15 und Artikel 161-172 des Kodexes)

Bei Verstoß gegen die Vorschriften des 
Kodexes ist Folgendes vorgesehen:

• zivilrechtliche Folgen: Ersatz des 
Schadens, der durch die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten 
zugefügt wurde;

• Verwaltungsstrafen: zwischen 3.000 
und 90.000 Euro bei unterlassener 
oder ungeeigneter Information der 
betroffenen Person, bei unerlaubter 
Abtretung der Daten, unterlassener 
Information oder Bereitstellung für 
die Datenschutzbehörde;

• strafrechtliche Verfolgung: bei uner-
laubter Datenverarbeitung, falschen 
Erklärungen, unterlassener Anwendung 
der Mindestsicherheitsmaßnahmen 
und Nichtbeachtung der Verfügungen 
der Datenschutzbehörde.
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